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Juristisches zum Schwangerschaftsabbruch 

Zusammengestellt von der Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) e.V. 
Abrufbar unter www.alfa-ev.de, Rubrik Materialien 

Leitsätze des Bundesverfassungsgerichts   
zum Urteil vom 28. Mai 1993  

1. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben, auch das ungeborene, zu 
schützen. Diese Schutzpflicht hat ihren Grund in Art. 1 Abs. 1 GG; ihr Gegenstand und - von ihm 
her - ihr Maß werden durch Art. 2 Abs. 2 GG näher bestimmt. Menschenwürde kommt schon 
dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Die Rechtsordnung muß die rechtlichen 
Voraussetzungen seiner Entfaltung im Sinne eines eigenen Lebensrechts des Ungeborenen 
gewährleisten. Dieses Lebensrechtwird nicht erst durch die Annahme seitens der Mutter 
begründet.  

2. Die Schutzpflicht für das ungeborene Leben ist bezogen auf das einzelne Leben, nicht nur 
auf menschliches Leben allgemein.   

3. Rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Ein solcher 
Schutz ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich 
verbietet und ihr damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind auszutragen. Das 
grundsätzliche Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und die grundsätzliche Pflicht 
zum Austragen des Kindes sind zwei untrennbar verbundene Elemente des 
verfassungsrechtlich gebotenen Schutzes.   

4. Der Schwangerschaftsabbruch muß für die ganze Dauer der Schwangerschaft 
grundsätzlich als Unrecht angesehen und demgemäß rechtlich verboten sein (Bestätigung von 
BVerfGE 39, 1). Das Lebensrecht des Ungeborenen darf nicht, wenn auch nur für eine begrenzte 
Zeit, der freien, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung eines Dritten, und sei es selbst der 
Mutter, überantwortet werden.   

5. Die Reichweite der Schutzpflicht für das ungeborene menschliche Leben ist im Blick auf die 
Bedeutung und Schutzbedürftigkeit des zu schützenden Rechtsguts einerseits und damit 
kollidierender Rechtsgüter andererseits zu bestimmen. Als vom Lebensrecht des Ungeborenen 
berührte Rechtsgüter kommen dabei - ausgehend vom Anspruch der schwangeren Frau auf 
Schutz und Achtung ihrer Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) - vor allem ihr Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) sowie ihr Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) in 
Betracht. Dagegen kann die Frau für die mit dem Schwangerschaftsabbruch einhergehende 
Tötung des Ungeborenen nicht eine grundrechtlich in Art. 4 Abs. 1 GG geschützte Rechtsposition 
in Anspruch nehmen.   

6. Der Staat muß zur Erfüllung seiner Schutzpflicht ausreichende Maßnahmen normativer und 
tatsächlicher Art ergreifen, die dazu führen, daß ein - unter Berücksichtigung entgegenstehender 
Rechtsgüter - angemessener und als solcher wirksamer Schutz erreicht wird (Untermaßverbot). 
Dazu bedarf es eines Schutzkonzepts, das Elemente des präventiven wie des repressiven 
Schutzes miteinander verbindet.   

7. Grundrechte der Frau tragen nicht so weit, daß die Rechtspflicht zum Austragen des Kindes - 
auch nur für eine bestimmte Zeit - generell aufgehoben wäre. Die Grundrechtspositionen der Frau 
führen allerdings dazu, daß es in Ausnahmelagen zulässig, in manchen dieser Fälle womöglich 
geboten ist, eine solche Rechtspflicht nicht aufzuerlegen. Es ist Sache des Gesetzgebers, solche 
Ausnahmetatbestände im einzelnen nach dem Kriterium der Unzumutbarkeit zu bestimmen. 
Dafür müssen Belastungen gegeben sein, die ein solches Maß an Aufopferung eigener 
Lebenswerte verlangen, daß dies von der Frau nicht erwartet werden kann (Bestätigung von 
BVerfGE 39, 10 ff.).   
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8. Das Untermaßverbot läßt es nicht zu, auf den Einsatz auch des Strafrechts und die davon 
ausgehende Schutzwirkung für das menschliche Leben frei zu verzichten.   

9. Die staatliche Schutzpflicht umfaßt auch den Schutz vor Gefahren, die für das ungeborene 
menschliche Leben von Einflüssen aus dem familiären oder weiteren sozialen Umfeld der 
Schwangeren oder von gegenwärtigen und absehbaren realen   

Lebensverhältnissen der Frau und der Familie ausgehen und der Bereitschaft zum Austragen des 
Kindes entgegenwirken.   

10. Der Schutzauftrag verpflichtet den Staat ferner, den rechtlichen Schutzanspruch des 
ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewußtsein zu erhalten und zu beleben.   

11. Dem Gesetzgeber ist es verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht verwehrt, zu einem Konzept 
für den Schutz des ungeborenen Lebens überzugehen, das in der Frühphase der Schwangerschaft 
in Schwangerschaftskonflikten den Schwerpunkt auf die Beratung der schwangeren Frau legt, um 
sie für das Austragen des Kindes zu gewinnen, und dabei auf eine indikationsbestimmte 
Strafdrohung und die Feststellung von Indikationstatbeständen durch einen Dritten verzichtet.   

12. Ein solches Beratungskonzept erfordert Rahmenbedingungen, die positive Voraussetzungen 
für ein Handeln der Frau zugunsten des ungeborenen Lebens schaffen. Der Staat trägt für die 
Durchführung des Beratungsverfahrens die volle Verantwortung.   

13. Die staatliche Schutzpflicht erfordert es, daß die im Interesse der Frau notwendige 
Beteiligung des Arztes zugleich Schutz für das ungeborene Leben bewirkt.   

14. Eine rechtliche Qualifikation des Daseins eines Kindes als Schadensquelle kommt von 
Verfassungs wegen (Art. 1 Abs. 1 GG) nicht in Betracht. Deshalb verbietet es sich, die 
Unterhaltspflicht für ein Kind als Schaden zu begreifen.   

15. Schwangerschaftsabbrüche, die ohne Feststellung einer Indikation nach der 
Beratungsregelung vorgenommen werden, dürfen nicht für gerechtfertigt (nicht rechtswidrig) 
erklärt werden. Es entspricht unverzichtbaren rechtsstaatlichen Grundsätzen, daß einem 
Ausnahmetatbestand rechtfertigende Wirkung nur dann zukommen kann, wenn das Vorliegen 
seiner Voraussetzungen unter staatlicher Verantwortung festgestellt werden muß.   

16. Das Grundgesetz läßt es nicht zu, für die Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs, dessen 
Rechtmäßigkeit nicht festgestellt wird, einen Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu gewähren. Die Gewährung von Sozialhilfe für nicht mit Strafe bedrohte 
Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungsregelung in Fällen wirtschaftlicher Bedürftigkeit ist 
demgegenüber ebensowenig verfassungsrechtlich zu beanstanden wie die Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts.   

17. Der Grundsatz der Organisationsgewalt der Länder gilt uneingeschränkt, wenn eine 
bundesgesetzliche Regelung lediglich eine von den Ländern zu erfüllende Staatsaufgabe vorsieht, 
nicht jedoch Einzelregelungen trifft, die behördlich-administrativ vollzogen werden könnten.   

Hervorhebungen durch die Redaktion  
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Gesetzestexte  

A. Strafgesetzbuch (Auszug)  

§ 5 Auslandstaten gegen inländische Rechtsgüter  

Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom Recht des Tatorts, für folgende Taten, die Ausland 
begangen werden:   

1. ...   

9. Abbruch der Schwangerschaft (§ 218), wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist und seine 
Lebensgrundlage im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes hat;   

...   

§ 170 Verletzung der Unterhaltspflicht  

(1) ...   

(2) Wer einer Schwangeren zum Unterhalt verpflichtet ist und ihr diesen Unterhalt in 
verwerflicher Weise vorenthält und dadurch den Schwangerschaftsabbruch bewirkt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.   

§ 218 Abbruch der Schwangerschaft  

(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten 
Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses 
Gesetzes.   

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter   

1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder   

2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der 
Schwangeren verursacht.  

(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis  zu einem Jahr oder 
Geldstrafe.   

(4) Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft.   

§ 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs  

(1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn   

1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine 
Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens drei 
Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen,   

2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und   

3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.  
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(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene 
Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter 
Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach 
ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der 
Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise 
abgewendet werden kann. 

(3) Die Voraussetzung des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit 
Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach 
ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 des 
Strafgesetzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß die 
Schwangerschaft auf der Tat beruht und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen 
vergangen sind.   

(4) Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach 
Beratung (§ 219) von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr 
als zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind. Das Gericht kann von Strafe nach § 218 absehen, 
wenn die Schwangere sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat.   

§ 218b Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche Feststellung;  
unrichtige ärztliche Feststellung  

(1) Wer in den Fällen des § 218a Abs. 2 oder 3 eine Schwangerschaft abbricht, ohne daß ihm die 
schriftliche Feststellung eines Arztes, der nicht selbst den Schwangerschaftsabbruch vornimmt, 
darüber vorgelegen hat, ob die Voraussetzungen des § 218a Abs. 2 oder 3 Satz 1 gegeben sind, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 
218 mit Strafe bedroht ist. Wer als Arzt wider besseres Wissen eine unrichtige Feststellung über 
die Voraussetzungen des § 218a Abs. 2 oder 3 Satz 1 zur Vorlage nach Satz 1 trifft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit 
Strafe bedroht ist. Die Schwangere ist nicht nach Satz 1 oder  2 strafbar.   

(2) Ein Arzt darf Feststellungen nach § 218a Abs. 2 oder 3 Satz 1 nicht treffen, wenn ihm die 
zuständige Stelle dies untersagt hat, weil er wegen einer rechtswidrigen Tat nach Absatz 1, den 
§§ 218, 219a oder 219b oder wegen einer anderen rechtswidrigen Tat, die er im Zusammenhang 
mit einem Schwangerschaftsabbruch begangen hat, rechtskräftig verurteilt worden ist. Die 
zuständige Stelle kann einem Arzt vorläufig untersagen, Feststellungen nach § 218a Abs. 2 und 3 
Satz 1 zu treffen, wenn gegen ihn wegen des Verdachts einer der in Satz 1 bezeichneten 
rechtswidrigen Taten das Hauptverfahren eröffnet worden ist.   

§ 218c Ärztliche Pflichtverletzung bei einem Schwangerschaftsabbruch  

(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht,   

1. ohne der Frau Gelegenheit gegeben zu haben, ihm die Gründe für ihr Verlangen nach 
Abbruch der Schwangerschaft darzulegen,   

2. ohne die Schwangere über die Bedeutung des Eingriffs, insbesondere über Ablauf, 
Folgen, Risiken, mögliche physische und psychische Auswirkungen ärztlich beraten zu 
haben,   

3. ohne sich zuvor in den Fällen des § 218a Abs. 1 bis 4 auf Grund ärztlicher 
Untersuchung von der Dauer der Schwangerschaft überzeugt zu haben, oder   

4. obwohl er die Frau in einem Fall des § 218a Abs. 1 nach § 219 beraten hat, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 
mit Strafe bedroht ist.  
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(2) Die Schwangere ist nicht nach Absatz 1 strafbar.   

§ 219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage  

(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen 
leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven 
für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte 
Entscheidung zu treffen. Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium 
der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach 
der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht 
kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so 
schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll 
durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehende 
Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt das 
Schwangerschaftskonfliktgesetz.   

(2) Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der Schwangeren 
nach Abschluß der Beratung hierüber eine mit dem Datum des letzten Beratungsgesprächs und 
dem Namen der Schwangeren versehene Bescheinigung nach Maßgabe des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft 
vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen.   

§ 240 Nötigung  

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen 
Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.   

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter   

1. ...   

2. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt ...  
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B. Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) (Auszug)  

Abschnitt 1: Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung  

§ 1 Aufklärung  

(1) Die für gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung zuständige Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung erstellt unter Beteiligung der Länder und in Zusammenarbeit mit 
Vertretern der Familienberatungseinrichtungen aller Träger zum Zwecke der gesundheitlichen 
Vorsorge und der Vermeidung und Lösung von Schwangerschaftskonflikten Konzepte zur 
Sexualaufklärung, jeweils abgestimmt auf die verschiedenen Alters- und Personengruppen.   

(2) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verbreitet zu den in Absatz 1 genannten 
Zwecken die bundeseinheitlichen Aufklärungsmaterialien, in denen Verhütungsmethoden und 
Verhütungsmittel umfassend dargestellt werden.   

(3) Die Aufklärungsmaterialien werden unentgeltlich an Einzelpersonen auf Aufforderung, ferner 
als Lehrmaterial an schulische und berufsbildende Einrichtungen, an Beratungsstellen sowie an 
alle Institutionen der Jugend- und Bildungsarbeit abgeben.   

§ 2 Beratung  

(1) Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich zu den in § 1 Abs. 1 genannten Zwecken in 
Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen von einer hierfür vorgesehenen 
Berarungsstelle informieren und beraten zu lassen.   

(2) Der Anspruch auf Beratung umfaßt Informationen über   

1. Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung,   

2. bestehende familienfördernde Leistungen und Hilfen für Kinder und Familien, 
einschließlich der besonderen Rechte im Arbeitsleben,   

3. Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und die Kosten der Entbindung,   

4. soziale und wirtschaftliche Hilfen für Schwangere, insbesondere finanzielle Leistungen 
sowie Hilfen bei der Suche nach Wohnung, Arbeits- oder Ausbildungsplatz oder deren 
Erhalt,   

5. die Hilfsmöglichkeiten für behinderte Menschen und ihre Familien, die vor und nach der 
Geburt eines in seiner körperlichen, geistigen oder seelischen Gesundheit geschädigten 
Kindes zur Verfügung stehen,   

6. die Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs, die physischen und 
psychischen Folgen eines Abbruchs und die damit verbundenen Risiken,   

7. Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflikte im Zusammenhang mit einer 
Schwangerschaft,   

8. die rechtlichen und psychologischen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit einer 
Adoption. 

Die Schwangere ist darüberhinaus bei der Geltendmachung von Ansprüchen sowie bei der 
Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für das Kind und bei der 
Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen. Auf Wunsch der Schwangeren sind Dritte zur 
Beratung hinzuziehen.   
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(3) Zum Anspruch auf Beratung gehört auch die Nachbetreuung nach einem 
Schwangerschaftsabbruch oder nach der Geburt des Kindes.   

§ 3 Beratungsstellen  

Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot wohnortnaher Beratungsstellen für die Beratung 
nach § 2 sicher. Dabei werden auch Beratungsstellen freier Träger gefördert. Die Ratsuchenden 
sollen   
zwischen Beratungsstellen unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung wählen können.   

§ 4 Öffentliche Förderung der Beratungstellen  

(1) Die Länder tragen dafür Sorge, daß den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 für je 40.000 
Einwohner mindestens eine Beraterin oder ein Berater vollzeitbeschäftigt oder eine 
entsprechende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung steht. Von diesem Schlüssel soll 
dann abgewichen werden, wenn die Tätigkeit der Beratungsstellen mit dem vorgesehenen 
Personal auf Dauer nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, daß Schwangere in angemessener Entfernung von ihrem Wohnort eine 
Beratungstelle aufsuchen können.   

(2) Die zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes nach den §§ 3 und 8 erforderlichen 
Beratungsstellen haben Anspruch auf eine angemessene öffentliche Förderung der Personal- und 
Sachkosten.   

(3) Das Nähere regelt das Landesrecht.   

Abschnitt 2: Schwangerschaftskonfliktberatung  

§ 5 Inhalt der Schwangerschaftskonfliktberatung  

(1) Die nach § 219 des Strafgesetzbuches notwendige Beratung ist ergebnisoffen zu führen. Sie 
geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung soll ermutigen und Verständnis wecken, 
nicht belehren oder bevormunden. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des 
ungeborenen Lebens.   

(2) Die Beratung umfaßt:   

1. das Eintreten in eine Konfliktberatung; dazu wird erwartet, daß die schwangere Frau 
der sie beratenden Person die Gründe mitteilt, derentwegen sie einen Abbruch der 
Schwangerschaft erwägt; der Beratungscharakter schließt aus, daß die Gesprächs- und 
Mitwirkungsbereitschaft der schwangeren Frau erzwungen wird;   

2. jede nach Sachlage erforderliche medizinische, soziale und juristische Information, die 
Darlegung der Rechtsansprüche von Mutter und Kind und der möglichen praktischen 
Hilfen, insbesondere solcher, die die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Lage von 
Mutter und Kind erleichtern;   

3. das Angebot, die schwangere Frau bei der Geltendmachung von Ansprüchen, bei der 
Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für das Kind und bei der 
Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen, sowie das Angebot einer Nachbetreuung.  

Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwangeren auch über Möglichkeiten, ungewollte 
Schwangerschaften zu vermeiden.   

§ 6 Durchführung der Schwangerschaftskonfliktberatung  

(1) Eine ratsuchende Schwangere ist unverzüglich zu beraten.   
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(2) Die Schwangere kann auf ihren Wunsch gegenüber der sie beratenden Person anonym 
bleiben.   

(3) Soweit erforderlich, sind zur Beratung im Einvernehmen mit der Schwangeren   

1. andere, insbesondere ärztlich, fachärztlich, psychologisch, sozialpädagogisch, 
sozialarbeiterisch oder juristisch ausgebildete Fachkräfte,   

2. Fachkräfte mit besonderer Erfahrung in der Frühförderung behinderter Kinder und   

3. andere Personen, insbesondere der Erzeuger sowie nahe Angehörige, hinzuziehen.  

(4) Die Beratung ist für die Schwangere und die nach Absatz 3 Nr. 3 hinzugezogene Person 
unentgeltlich.   

§ 7 Beratungsbescheinigung  

(1) Die Beratungsstelle hat nach Abschluß der Beratung der Schwangeren eine mit Namen und 
Datum versehene Bescheinigung darüber auszustellen, daß eine Beratung nach den §§ 5 und 6 
stattgefunden hat.   

(2) Hält die beratende Person nach dem Beratungsgespräch eine Fortsetzung dieses Gesprächs 
für notwendig, soll diese unverzüglich erfolgen.   

(3) Die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung darf nicht verweigert werden, wenn durch eine 
Fortsetzung des Beratungsgesprächs die Beachtung der in § 218a Abs. 1 des Strafgesetzbuches 
vorgesehenen Fristen unmöglich werden könnte.   

§ 8 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen  

Für die Beratung nach den §§ 5 und 6 haben die Länder ein ausreichendes plurales Angebot 
wohnortnaher Beratungsstellen sicherzustellen. Diese Beratungsstellen bedürfen besonderer 
staatlicher Anerkennung nach § 9. Als Beratungsstellen können auch Einrichtungen freier Träger 
und Ärzte anerkannt werden. 

§ 9 Anerkennung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen  

Eine Beratungsstelle darf nur anerkannt werden, wenn sie die Gewähr für eine fachgerechte 
Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 bietet und zur Durchführung der 
Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 6 in der Lage ist, insbesondere   

1. über hinreichend persönlich und fachlich qualifiziertes und der Zahl nach ausreichendes 
Personal verfügt,   

2. sicherstellt, daß zur Durchführung der Beratung erforderlichenfalls kurzfristig eine 
ärztlich, fachärztlich, psychologisch, sozialpädagogisch, sozialarbeiterisch oder juristisch 
ausgebildete Fachkraft hinzugezogen werden kann,   

3. mit allen Stellen zusammenarbeitet, die öffentlich und private Hilfen für Mutter und 
Kind gewähren, und   

4. mit keiner Einrichtung, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, derart 
organisatorisch oder durch wirtschaftliche Interessen verbunden ist, daß hiernach ein 
materielles Interesse der Beratungseinrichtung an der Durchführung von 
Schwangerschaftsabbrüchen nicht auszuschließen ist.  
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§ 10 Berichtspflicht und Überprüfung der Schwangerschaftskonfliktberatungstelle  

(1) Die Beratungsstellen sind verpflichtet, die ihrer Beratungstätigkeit zugrunde liegenden 
Maßstäbe und die dabei gesammelten Erfahrungen jährlich in einem schriftlichen Bericht 
niederzulegen.   

(2) Als Grundlage für den schriftlichen Bericht nach Absatz 1 hat die beratende Person über jedes 
Beratungsgespräch eine Aufzeichnung zu fertigen. Diese darf keine Rückschlüsse auf die Identität 
der Schwangeren und der zum Beratungsgespräch hinzugezogenen Person ermöglichen. Sie hält 
den wesentlichen Inhalt der Beratung und angebotenen Hilfsmaßnahmen fest.   

(3) Die zuständige Berhörde hat mindestens im Abstand von drei Jahren zu überprüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nach § 9 noch vorliegen. Sie kann sich zu diesem Zweck 
die Berichte nach Absatz 1 vorlegen lassen und Einsicht in die nach Absatz 2 anzufertigenden 
Aufzeichnungen nehmen.   

Liegt eine der Voraussetzungen des § 9 nicht mehr vor, ist die Anerkennung zu widerrufen.   

§ 11 Übergangsregelung  

(nicht abgedruckt)   

Abschnitt 3: Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen   

§ 12 Weigerung  

(1) Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken.   

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Mitwirkung notwendig ist, um von der Frau eine nicht anders 
abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung abzuwenden.   

§ 13 Einrichtung zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen  

(1) Ein Schwangerschaftsabbruch darf nur in einer Einrichtung vorgenommen werden, in der auch 
die notwendige Nachbehandlung gewährleistet ist.   

(2) Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur 
Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicher.   

§ 14 Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 13 Abs. 1 einen Schwangerschaftsabbruch 
vornimmt.   

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet 
werden. 

 


